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AGB Wartungs- und Servicevertrag EWN

1. Geltungsbereich

'Diese Allgemeinen Geschéftsbedingungen (AGB) gelten fiir die
Erbringung von Wartungs- und Serviceleistungen sowie Dienst-
leistungen aller Art durch Dritte (Unternehmer) zugunsten EWN,
Wilgasse 3, Oberdorf, 6371 Stans (EWN).

’Die AGB sind Bestandteil des unterzeichneten Vertrages und
gelten ausschliesslich. Gegenteilige oder abweichende Ge-
schaftsbedingungen des Unternehmers gelten nur, wenn sie von
EWN schriftlich bestatigt werden.

SAuftrage an den Unternehmer werden mit gegenseitiger Unter-
zeichnung der Offerte bzw. des Wartungs- und Servicevertrages
oder mit schriftlicher Auftragsbestatigung durch EWN (per Brief
oder E-Mail) (Vertrag) verbindlich.

2. Gegenstand des Vertrages

2.1. Wartungs- und Servicegegenstand

'Gegenstand des Wartungs- und Serviceleistungsvertrages sind
die Dienstleistungen, die Inspektion, die Wartung, der Service, die
Instandhaltung sowie die Instandsetzungs-/Reparaturarbeiten
(Wartungsarbeiten) an der im Vertrag spezifizierten Wartungs-
und Servicegegenstanden (Wartungsgegenstand).

2.2 Umfang der Wartungs- und Servicearbeiten
'Die Wartungsarbeiten umfassen alle Leistungen und Arbeiten
gemass unterzeichnetem Vertrag.

2.3. Zeitpunkt, Ort der durchzufiihrenden
Wartungsarbeiten und Reaktionszeit fiir Storungen
"Wartungsarbeiten sind am Standort des Wartungsgegenstandes
durchzufiihren. Fur Lieferungen gilt als Erflllungsort der Standort
des Wartungsgegenstandes. Transport und Versand gehen auf
Risiko des Unternehmers.

2Der Unternehmer kiindigt Wartungsarbeiten im Voraus an und
vereinbart einen Termin mit dem zustandigen Verantwortlichen
von EWN (gemass Ziffer 4.1.).

3Der Unternehmer nimmt Stérungsmeldungen der EWN jederzeit
entgegen. Instandsetzungsarbeiten sind innert nitzlicher Frist seit
Eingang der Meldung beim Unternehmer auszufiihren. Fihrt eine
Funktionsstorung zum Betriebsausfall des Wartungsgegenstan-
des, hat der Unternehmer mit der Stérungsbehebung innert kurzer
Frist nach Erhalt der Mitteilung zu beginnen. Die Nichteinhaltung
der Reaktionszeit fuhrt zu Anspriichen von EWN gemass Ziffer 5.

3. Entschadigung

Vertrag/Projekt; neue Rechnung inkl. Vergleich mit Ver-
tragssumme (%) und Vorschau bis zur Leistungserfil-
lung (%) (auch in % ggi. Vertragssumme)

- Wartungsprotokoll gemass Ziffer 4

- Gegengezeichneter Arbeitsrapport

- Namen und Ort des Leistungserbringers

- Eintrag im Register der steuerpflichtigen Personen
inkl. Nummer

- Datum, Zeitraum der Leistungserbringung

- Art, Gegenstand und Umfang der Leistung;

- Entgelt flr die Leistung;

- Anwendbaren Steuersatz

Der Unternehmer ist verpflichtet im Fall einer absehbaren Kos-
tenuberschreitung EWN friihzeitig zu informieren und sich aktiv
um eine Vertragsanpassung, eine Vertragserweiterung oder ei-
nen Nachtrag zu bemihen. Erfolgt seitens EWN vor Ausfuhrung
der Kosteniiberschreitung bzw. Anderung keine schriftliche Ge-
nehmigung (E-Mail mit Empfangsbestatigung genugt), so ist der
Unternehmer nicht berechtigt, eine zusatzliche Vergutung
und/oder eine Verlangerung der Termine zu verlangen. Die Ein-
haltung der Schriftlichkeit (E-Mail mit Empfangsbestatigung ge-
nugt) stellt eine Giiltigkeitsvoraussetzung dar und dient nicht
bloss dem Beweis.

4. Rechte und Pflichten

3.1. Entschadigung

'Die im Vertrag vereinbarte Entschadigung fiir die Leistungen und
Arbeiten des Unternehmers beinhaltet samtliche vom Unterneh-
mer zu leistenden Arbeiten, Reisezeit, Reisespesen, Unterkunft,
Verpflegung, Betriebsflussigkeiten, Verschleiss- und Ersatzteile,
Transport und Kosten fir Verbrauchs- und Kleinmaterial sowie
Mehrwertsteuer (separat auszuweisen), sonstige Steuern und Ab-
gaben.

3.2. Zahlungsmodalitaten

"Die vereinbarte Entschadigung wird nach erbrachter Leistung fal-
lig und in Rechnung gestellt. Rechnungen sind innert 60 Tagen
nach Erhalt zahlbar.

°Die Rechnung des Unternehmers muss unter anderem folgendes
enthalten:

- Projektnummer

- Objektadresse (Postadresse)

- Vergleich Uber Projektverlauf sowie Bezug bzw. Ver-
gleich zur Offerte/Vertrag. Die folgenden Zahlen mis-
sen auf der Rechnung ersichtlich sein: Vertragssumme;
kumulierte bezahlte Rechnungen unter diesem
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4.1. Weitere Rechte und Pflichten des Unternehmers
"Der Unternehmer verpflichtet sich, die vereinbarten Wartungsar-
beiten von fachkundigem Personal nach den gesetzlichen Vor-
schriften, den anwendbaren Normen und den Vorgaben des Her-
stellers sowie nach den branchenulblichen und anerkannten
Methoden sorgfaltig auszufihren. Er ist verpflichtet, nur sorgféltig
ausgewahltes, auf dem Wartungsgegenstand instruiertes und ge-
schultes Personal einzusetzen. Der Unternehmer ist nur mit
schriftlicher Zustimmung von EWN berechtigt eigenstandig seine
Schllsselpersonen auszuwechseln. EWN hat das Recht, Perso-
nal, welches nicht Uber die erforderlichen Fachkenntnisse verfigt,
zurtickzuweisen. Der Unternehmer fallt damit ohne weitere Mittei-
lung in Verzug.

’Der Unternehmer hat eine An- und Abmeldepflicht vor Ort. Er
meldet seine Ankunft vor Ort bei EWN beim Ansprechpartner.

3Die Ansprechperson ist (iber den Abschluss der Wartungsarbei-
ten und die Betriebsbereitschaft des Wartungsgegenstandes zu
informieren. Es ist ihr eine Funktionskontrolle am Wartungsge-
genstand zu ermdglichen. Allfallige Nachbesserungen sind grund-
satzlich gleichentags vorzunehmen. In besonderen Fallen ist in
Absprache mit EWN ein neuer Termin zu vereinbaren.

“Der Unternehmer hat das notwendige Material, Werkzeug und
Hilfsmittel zum vereinbarten Zeitpunkt und Standort zur Erfillung
seiner vertraglichen Leistung mitzubringen.

5Der Unternehmer hat ein Wartungsprotokoll zu erstellen, aus
welchem die Feststellungen und die vorgenommenen Arbeiten er-
sichtlich sind. Er informiert darin Uber Erneuerungen, insb. fir
Werterhalt und Betriebssicherheit des Wartungsgegenstandes,
und mogliche End-of-life-Themen etc. Der Unternehmer hat EWN
eine Kopie des Protokolls jeweils nach Abschluss der Wartungs-
arbeiten mit Rechnungsstellung zur Verfligung zu stellen.

SAlle Informationen, Daten und geistige Werke, die im Zusammen-
hang mit diesem Vertrag uberlassen, neu entstanden oder ange-
fertigt worden sind, werden EWN unverziglich und vollstandig auf
branchenublichen Datentragern kostenlos ausgehandigt. Dies
umfasst insbesondere aber nicht ausschliesslich Software/Sys-
tem-Updates, Lizenzen sowie das Backup dieser Software/Sys-
tem-Updates.

"Der Unternehmer gewahrt die Arbeitssicherheit vor Ort. Er halt
die in der Schweiz geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und



Arbeitsbedingungen sowie den Grundsatz der Lohngleichheit von
Frau und Mann ein sowie auch die weiteren Bestimmungen ge-
mass Anhang 2 (Kodex fir EWN Geschaftspartner). Als Arbeits-
bedingungen gelten die Gesamt- und die Normalarbeitsvertrage
oder, wo diese fehlen, die tatsachlichen orts- und berufstiblichen
Arbeitsbedingungen.

4.2. Weitere Rechte und Pflichten von EWN

'"EWN gewahrt dem Unternehmer Zugang zum Wartungsgegen-
stand (inkl. technische Daten).

EWN stellt sicher, dass der Unternehmer vor Ort eine Ansprech-
person hat.

2Auf Anfrage stellt EWN dem Unternehmer die sich in inrem Besitz
befindlichen Bedienungs- und Instandhaltungsanweisungen des
Herstellers inkl. Plane und Diagramme sowie das Unterhaltsbuch
zur Verfligung. Die dem Unternehmer Ubergebenen Informatio-
nen, Daten und geistige Werke bleiben Eigentum von EWN. Der
Unternehmer darf diese Unterlagen nur fur die Erfullung dieses
Vertrages nutzen.

SAuf Anfrage informiert EWN den Unternehmer in Bezug auf von
EWN durchgefiuhrte Anderungen oder Massnahmen am War-
tungsgegenstand.

“Die von EWN als Eigentiimer des Wartungsgegenstandes oblie-
genden gesetzlichen Verpflichtungen werden durch diesen Ver-
trag nicht berthrt.

SEWN teilt dem Unternehmer Stérungen oder Schaden am War-
tungsgegenstand telefonisch oder schriftlich mit.

5. Gewabhrleistung, Mangelanspriiche und
Verzug

6. Haftung

'Der Unternehmer haftet fiir jeden Schaden infolge Schlecht- oder
Nichterfullung der zu erbringenden Leistungen. Der Unternehmer
haftet fur die von ihm beigezogenen Hilfspersonen.

2Der Unternehmer erklart, firr die Dauer des Vertrages eine Haft-
pflichtversicherung mit einer Deckungssumme von mind. des 10-
fachen der jahrlichen Entschadigung des Vertrages pro Schaden-
fall abgeschlossen zu haben. Er tUbergibt EWN auf Verlangen ei-
nen aktuellen, glltigen Versicherungsnachweis gemass Anhang
3 (Versicherungsnachweis Unternehmer).

7. Dauer und Beendigung des Vertrages

'Der Unternehmer gewahrleistet die sorgfaltige und fachgerechte
Ausfiihrung der vereinbarten Wartungsarbeiten. Der Unternehmer
gewahrt fir seine Arbeit, von ihm gelieferte und eingebaute Er-
satzteile die gesetzliche Garantie- und Verjahrungsfrist ab dem
Zeitpunkt der Leistungserbringung bzw. des Einbaus, sofern
keine langeren Fristen im Vertrag vereinbart wurden. EWN hat
gegenuber dem Unternehmer Mangel nach deren Entdeckung in-
nert 14 Tagen schriftlich zu riigen. EWN kann entweder Nachbes-
serung, Ersatzlieferung, Minderung oder Wandlung verlangen. Im
Fall der Nachbesserung, hat der Unternehmer den Mangel innert
angemessener Frist nach Erhalt der Mangelrige auf eigene Kos-
ten zu beheben.

2Fiihrt der Unternehmer die Wartungsarbeiten oder die Behebung
von Mangeln nicht, unvollstandig oder nicht fristgerecht aus, ist
EWN berechtigt, diese nach Ablauf einer Nachfrist von 5 Tagen,
ohne weitere Anzeige und ohne richterliche Genehmigung, selbst
durchzufiihren, von Dritten durchfiihren zu lassen oder den Ver-
trag aus wichtigem Grund zu kiindigen sowie Schadenersatz zu
verlangen. Der Unternehmer hat EWN die Kosten fir die Ausfuh-
rung der Wartungsarbeiten oder die Behebung von Mangeln
durch Dritte vollstdndig zu ersetzen. Zur Sicherstellung, dass
diese Kosten durch den Unternehmer bezahlt werden, kann EWN
eine reprasentative Summe fir diese Kosten zurlickbehalten bzw.
Anteile von aufgelaufenen Rechnungen vom Unternehmer zu-
rickbehalten. Dieser Riickbehalt wird erst dann bezahlt, wenn der
Unternehmer schriftlich bestatigt, dass er die Kosten vollstandig
bezahlt hat.

SHalt der Unternehmer vereinbarte Termine (Verfalltagsge-
schéfte) nicht ein, so kommt er ohne weiteres in Verzug, in den
Ubrigen Fallen durch Mahnung unter Ansetzung einer Nachfrist
von 5 Tagen.

4Mehrarbeiten, die EWN oder weiteren Dritten infolge Schlecht-
oder Nichtleistung des Unternehmers entstehen, werden dem Un-
ternehmer nach Zeittarif (bei Mitarbeitenden von EWN: Brutto-
stundenlohn von CHF 165) in Rechnung gestellt. Insbesondere
gilt dies auch fur notwendige Mitarbeit bei der Behebung von Man-
geln, mit Ausnahme der Ublichen Abnahme, oder Aufwand zu-
folge unsorgfaltiger Erfillung der vereinbarten Wartungsarbeiten.

7.1. Vertragsdauer und ordentliche Kiindigung

'Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart, beginnt die Laufzeit
des Vertrages mit gegenseitiger Unterzeichnung bzw. schriftlicher
Auftragsbestatigung.

2Der Vertrag lauft auf unbestimmte Zeit und kann unter Einhaltung
einer Frist von 3 Monaten auf Ende jeden Monats schriftlich per
Einschreiben gekiindigt werden.

7.2. Ausserordentliche Kiindigung

'Jede Partei kann den Vertrag bei Vorliegen wichtiger Griinde mit
sofortiger Wirkung kiindigen. Die Kiindigung hat schriftlich per
Einschreiben zu erfolgen und muss den Grund fir die Kiindigung
sowie den Zeitpunkt der Beendigung des Vertrages angeben.
Wichtige Griinde sind insbesondere:

—  Eigentumerwechsel am Wartungsgegenstand;

—  Outsourcing von Dienstleistungen, wie Wartungsarbeiten an
einen Gesamtverantwortlichen;

— Einstellung der Erfillung des Vertrages aufgrund hoherer
Gewalt;

—  Wiederholte Verletzung der vertraglichen Pflichten einer Par-
tei und wenn diese die Vertragsverletzung trotz schriftlicher
Aufforderung der anderen Partei nicht fristgerecht beseitigt,
insb. Nichteinhaltung von Fristen, Verzug, Schlecht- oder
Nichterfiillung, Beizug Dritter, Inanspruchnahme Kostenriick-
behalt etc.;

—  Konkurs- oder Nachlassverfahren einer Partei.

7.3. Folgen der Beendigung
Bei einer ausserordentlichen Kiindigung seitens EWN besteht
ein Ruckerstattungsanspruch flr nicht erbrachte Leistungen.

8 Weitere Bestimmungen

8.1. Hohere Gewalt

'Jede Partei ist berechtigt, die Erfillung ihrer vertraglichen Pflich-
ten insoweit einzustellen, als diese durch héhere Gewalt unmdég-
lich gemacht oder unangemessen erschwert wird. Die sich auf ho-
here Gewalt berufende Partei hat die andere Partei lUber den
Eintritt und das Ende eines solchen Umstandes unverzuglich
schriftlich in Kenntnis zu setzen.

8.2. Subunternehmer

"Der Unternehmer darf die Durchfiinrung der Wartungsarbeiten
nur mit schriftlicher Zustimmung von EWN ganz oder teilweise an
einen Dritten untervergeben. Die Untervergabe beruhrt die Pflich-
ten des Unternehmers gemass diesem Vertrag nicht. Der Unter-
nehmer haftet fir die Ausfihrung der Wartungsarbeiten durch den
Dritten, wie wenn er diese selbst erbracht hatte.

9. Datenschutz

'EWN wird die im Zusammenhang mit der Durchflinrung der ver-
traglichen Beziehung erhobenen oder zuganglich gemachten Da-
ten zum Zweck der Datenverarbeitung unter Beachtung der da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeiten und nutzen. Die
Kundendaten durfen innerhalb der EWN-Gruppe verwendet wer-
den. EWN st berechtigt, insbesondere fur die Erfassung,
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Bilanzierung und Abrechnung der Energielieferung Verbrauchs-,
Abrechnungs- und Vertragsdaten an Dritte in dem Umfang weiter-
zugeben, wie dies zur ordnungsgemassen technischen und kom-
merziellen Abwicklung der Energielieferung erforderlich ist.

10. Schlussbestimmungen

10.1. Vertragséanderungen

'Erganzungen und Anderungen des Vertragsverhaltnisses sind
nur gliltig, wenn sie von den Vertragsparteien schriftlich vereinbart
werden.

10.2 Anderungen der AGB

TEWN ist berechtigt, die AGB jederzeit ganz oder teilweise zu an-
dern oder zu ergadnzen. Die Kunden werden darlber in geeigneter
Weise informiert. Kiinftige Anderungen oder Ergéanzungen dieser
AGB gelten als genehmigt, wenn der Kunde diesen nicht innert 30
Tagen nach Bekanntgabe schriftlich widerspricht.

10.3. Salvatorische Klausel

'Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages bzw. dessen Ver-
tragsbestandteile liickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus
Rechtsgriinden undurchflihrbar sein, so wird die Geltung des Ver-
tragsverhaltnisses im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Vertrags-
parteien werden in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen,
welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame, wirt-
schaftlich moglichst gleichwertige Regelung ersetzt.

10.4. Informationsaustausch und Mitteilungen

'Jede Vertragspartei stellt der anderen diejenigen Informationen
zur Verfugung, welche in guten Treuen fur die Zwecke des Ver-
trages verlangt werden kénnen.

2Im Sinne einer einvernehmlichen und konstruktiven Zusammen-
arbeit sind die Parteien bestrebt, sich moglichst frihzeitig Uber
vertragsrelevante Aspekte zu informieren und auf einen offenen
und transparenten Informationsaustausch hinzuwirken.

10.5. Ubertragung des Vertrages

'Das EWN ist jederzeit berechtigt, das vorliegende Vertragsver-
haltnis oder Rechte und Pflichten daraus auf Dritte zu Ubertragen,
insbesondere an bestehende oder zukiinftige fur diesen Ge-
schéftsbereich zustéandige Konzerngesellschaften, an denen das
EWN - direkt oder indirekt - die stimm- oder kapitalmassige Kon-
trolle behalt.

10.6. Anwendbares Recht / Gerichtsstand
'Das Vertragsverhaltnis untersteht schweizerischem Recht.

2Bei Meinungsverschiedenheiten im Zusammenhang mit dem vor-
liegenden Vertragsverhaltnis sind die Vertragsparteien bemiht,
eine einvernehmliche Lésung anzustreben und in jedem Fall zu-
nachst das direkte Gesprach zu suchen.

3Samtliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Absichts-
erklarung sind ausschliesslich durch das zustandige Gericht in
Stans zu beurteilen, unter Vorbehalt allfélliger kantonaler und eid-
gendssischer Rechtsmittel.

10.7 Inkrafttreten
'Diese AGB treten am 21. November 2023 in Kraft.

3/3



	2. Gegenstand des Vertrages
	2.1. Wartungs- und Servicegegenstand
	2.3. Zeitpunkt, Ort der durchzuführenden Wartungsarbeiten und Reaktionszeit für Störungen
	3. Entschädigung
	3.1. Entschädigung
	3.2. Zahlungsmodalitäten
	4. Rechte und Pflichten
	4.1. Weitere Rechte und Pflichten des Unternehmers
	4.2. Weitere Rechte und Pflichten von EWN
	5. Gewährleistung, Mängelansprüche und Verzug
	6. Haftung
	7. Dauer und Beendigung des Vertrages
	7.1. Vertragsdauer und ordentliche Kündigung
	7.2. Ausserordentliche Kündigung
	7.3. Folgen der Beendigung
	8 Weitere Bestimmungen
	8.1. Höhere Gewalt
	8.2. Subunternehmer

